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§34

Bekanntmachung der Landeslisten

(1) Der Landeswahlleiter ordnet die endgültig zugelassenen Lan
deslisten in der durch § 25 des Gesetzes bestimmten Reihenfolge 
unter fortlaufenden Nummern und macht sie öffentlich bekannt. Die 
Bekanntmachung enthält für jede Landesliste die in § 30 Absatz 1 
bezeichneten Angaben.

(2) Gleichzeitig teilt der Landeswahlleiter den Kreiswahlleitern die 
Reihenfolge der Landeslisten und die Namen der ersten fünf 
Bewerber mit.

§35

Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge

(1) Der Kreiswahlvorschlag muß enthalten
1. Familienname, Vorname, Beruf oder Tätigkeit, Geburtsjahr und 

-ort und Wohnanschrift des Bewerbers,
2. den Namen der einreichenden Partei, anderen politischen 

Vereinigung oder Listenvereinigung sowie die Kurzbezeichnung 
oder ein Kennwort.

Er soll ferner Namen und Anschrift der Vertrauensperson und deren 
Stellvertreter enthalten.

(2) Kreiswahlvorschläge von Parteien, anderen politischen Vereini
gungen oder Listenvereinigungen sind von mindestens 3 Mitgliedern 
des Vorstandes des Landesverbandes, darunter dem Vorsitzenden und 
seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich zu unterzeich
nen. Besteht in einem Land kein Landesverband oder keine einheitli
che Landesorganisation, so müssen die Kreiswahlvorschläge von den 
Vorständen der nächstniedrigeren Organisationsverbände, in deren 
Bereich der Wahlkreis liegt, dem Satz 1 gemäß unterzeichnet werden.

(3) Bei Kreiswahlvorschlägen von Listenvereinigungen gelten für 
die beteiligten Parteien oder anderen politischen Vereinigungen die 
Absätze 1 und 2 entsprechend.

(4) Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben die drei ersten 
Unterzeichner des Wahlvorschlages ihre Unterschrift auf dem Kreis
wahlvorschlag selbst zu leisten. Absatz 5 Ziffer 3 und 4 gilt 
entsprechend.

(5) Muß ein Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 Wahlberech
tigten des Wahlkreises unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften 
auf amtlichen Formblättern unter Beachtung folgender Vorschriften 
zu erbringen:

1. Die Formblätter werden auf Anforderung vom Kreiswahlleiter 
geliefert. Bei der Anforderung sind Familienname, Vorname und 
Wohnanschrift des vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. 
Werden Kreiswahlvorschläge von Parteien oder anderen politi
schen Vereinigungen getragen, die sich nicht mit Landeslisten an 
der Wahl beteiligen, sind der Name, ihre Kurzbezeichnung oder 
ein Kennwort anzugeben. Sie haben ferner die Aufstellung des 
Bewerbers in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung zu 
bestätigen. Der Kreiswahlleiter hat die in den Sätzen 2 und 3 
genannten Angaben im Kopf der Formblätter zu vermerken.

2. Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag eines 
Einzelbewerbers unterstützen, müssen die Erklärung auf dem 
Formblatt persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben 
der Unterschrift sind Familienname, Vorname, Geburtsjahr und 
Wohnanschrift des Unterzeichners anzugeben.

3. Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert 
eine Bescheinigung der Gemeindeverwaltung, bei der er im 
Wählerverzeichnis einzutragen ist, beizufügen, daß er im betref
fenden Wahlkreis wahlberechtigt ist. Gesonderte Bescheinigun
gen des Wahlrechts sind bei der Einreichung des Kreiswahlvor
schlages mit den Unterstützungserklärungen zu verbinden.

4. Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unter
zeichnen; hat jemand mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeich
net, so ist seine Unterschrift auf allen Kreiswahlvorschlägen 
ungültig.

(6) Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen
1. die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers, daß er seiner 

Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine 
Zustimmung zur Benennung als Bewerber gegeben hat,

2. eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindeverwaltung dar
über, daß keine Tatsachen bekannt sind, die der Wählbarkeit des 
Bewerbers entgegenstehen,

3. bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien, anderen politischen 
Vereinigungen oder* Listenvereinigungen eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die Beschlußfassung der Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung, in der der Bewerber aufgestellt worden 
ist, und der Versicherung, daß seiner Wahl keine gesetzlichen 
Hinderungsgründe entgegenstehen,

4. die erforderliche Zahl von Unterstützungserklärungen nebst 
Bescheinigung des Wahlrechts der Unterzeichner (Absatz 5 
Ziffer 2 und 3), sofern der Kreiswahlvorschlag von mindestens 
200 Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein muß.

§36
Vorprüfung der Kreiswahlvorschläge

(1) Der Kreiswahlleiter vermerkt auf jedem Kreiswahlvorschlag 
den Tag und bei Eingang am letzten Tag der Einreichungsfrist 
außerdem die Uhrzeit des Eingangs und übersendet dem Landeswahl
leiter sofort einen Abdruck. Er überprüft unverzüglich, ob die 
eingegangenen Kreiswahlvorschläge vollständig sind und den Erfor
dernissen des Gesetzes und dieser Ordnung entsprechen.

(2) Wird dem Kreiswahlleiter bekannt, daß ein im Wahlkreis 
vorgeschlagener Bewerber noch in einem anderen Wahlkreis vorge
schlagen worden ist, so weist er den Kreiswahlleiter des anderen 
Wahlkreises auf die Doppel bewerbung hin.

(3) Wird der Kreiswahlausschuß nach § 24 Absatz 3 und 4 des 
Gesetzes im Mängelbeseitigungsverfahren angerufen, hat er über die 
Verfügung des Kreiswahlleiters unverzüglich zu entscheiden. Der 
Vertrauensperson des betroffenen Kreiswahl vorschlages ist Gelegen
heit zur Äußerung zu geben.

§37
Zulassung der Kreiswahlvorschläge

(1) Der Kreiswahlleiter lädt die Vertrauenspersonen der Kreiswahl
vorschläge zu der Sitzung, in der über die Zulassung der Kreiswahl
vorschläge entschieden wird.

(2) Der Kreiswahlleiter legt dem Kreiswahlausschuß alle eingegan
genen Kreiswahlvorschläge vor und berichtet ihm über das Ergebnis 
der Vorprüfung.

(3) Der Kreiswahlausschuß prüft die eingegangenen Kreiswahlvor
schläge und beschließt über ihre Zulassung oder Zurückweisung. Vor 
einer Entscheidung ist der erschienenen Vertrauensperson des betrof
fenen Wahlvorschlages Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(4) Der Kreiswahlausschuß stellt die zugelassenen Kreiswahlvor
schläge mit den im § 35 Absatz 1 bezeichneten Angaben fest. Fehlt 
bei einem Einzelbewerber (§ 21 Absatz 6 des Gesetzes) das Kennwort 
oder erweckt es den Eindruck, als handele es sich um den Kreiswahl
vorschlag einer Partei, einer anderen politischen Vereinigung oder 
Listenvereinigung oder ist es geeignet, Verwechslungen mit einem 
früher eingereichten Kreiswahlvorschlag hervorzurufen, so erhält 
dieser Kreiswahlvorschlag den Namen des Bewerbers als Kennwort. 
Geben die Namen mehrerer Parteien oder deren Kurzbezeichnung zu 
Verwechslungen Anlaß, so fügt der Kreiswahlausschuß einem der 
Wahlvorschläge eine Unterscheidungsbezeichnung bei; hat der Lan
deswahlausschuß eine Unterscheidungsregelung getroffen, so gilt 
diese.

(5) Der Kreiswahlleiter gibt die Entscheidung des Kreiswahlaus
schusses in der Sitzung im Anschluß an die Beschlußfassung unter 
kurzer Angabe der Gründe bekannt und weist auf den zulässigen 
Rechtsbehelf hin.

(6) Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, der die 
zugelassenen Kreiswahlvorschläge in der vom Kreiswahlausschuß 
festgestellten Fassung beizufügen sind.


